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Norm

UWG §2 D1

Rechtssatz

Gerade wegen der starken Anziehungskraft der Bescha1enheitsangabe "biologisch" für das Verbraucherverhalten ist

es keineswegs ausgeschlossen, daß ein nicht unbeträchtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die

Bezeichnung (auch) als pauschale Umweltverträglichkeitsberühmung versteht, also der Ware (hier: Ziegel)

ausschließlich positive Eigenschaften in bezug auf die Umwelt beimißt, und zwar nicht nur, was seine Verwendung als

fertiges Produkt betrifft, sondern auch seine Herstellung und Entsorgung.
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